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Stellungnahme
des Bundesrates

Entwurf eines Gesetzes zur Ausführung des Zusatzprotokolls
vom 18. Dezember 1997 zum Übereinkommen über die Über-
stellung verurteilter Personen

Der Bundesrat hat in seiner 799. Sitzung am 14. Mai 2004 beschlossen, zu dem
Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu
nehmen:

1. Zur Vorlage allgemein

a) Der Bundesrat bedauert, dass die Bundesregierung die Ratifikation des Zu-
satzprotokolls vom 18. Dezember 1997 durch Hinterlegung der Ratifika-
tionsurkunde bis heute nicht abgeschlossen hat, obwohl dies auf der Grund-
lage des einschlägigen Vertragsgesetzes vom 10. Dezember 2002 ohne
weiteres möglich und ausreichend gewesen wäre.

b) Der Bundesrat begrüßt aber, dass die Bundesregierung nunmehr der wieder-
holten Forderung des Bundesrates nachgekommen ist, auf Einschränkungen
des Anwendungsbereichs von Artikel 3 des Zusatzprotokolls bezüglich aus-
gewiesener Ausländer mit Bindungen an Deutschland zu verzichten.

2. Zu § 1

§ 1 ist wie folgt zu fassen:

"§ 1

Die Entscheidung der Vollstreckungsbehörde, ein Vollstreckungsersuchen ge-
mäß Artikel 3 des Zusatzprotokolls vom 18. Dezember 1997 zum Übereinkom-
men über die Überstellung verurteilter Personen (BGBl. 2002 II S. 2886) zu
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stellen, kann der Verurteilte nach den §§ 23 bis 30 des Einführungsgesetzes
zum Gerichtsverfassungsgesetz anfechten."

Begründung:
Die im Rahmen der Fallkonstellation des Artikels 3 des Zusatzprotokolls vor-
gesehene gerichtliche Zulässigkeitsentscheidung gemäß § 71 Abs. 4 IRG hat
eine überflüssige Verkomplizierung und Verlängerung des ohnehin bereits
schwierigen und langwierigen Überstellungsverfahrens zur Folge.
Grundvoraussetzung für eine Überstellung nach Artikel 3 des Zusatzprotokolls
ist eine bestandskräftige Ausweisungsverfügung. Im Falle einer verwaltungs-
gerichtlichen Überprüfung der Entscheidung vergeht in der Regel bereits bis
zur rechtskräftigen Entscheidung ein erheblicher Zeitraum. Verurteilte, die in
ihrem Heimatland mit ungünstigeren Haftbedingungen zu rechnen haben, wer-
den aller Wahrscheinlichkeit nach sämtliche Mittel ausschöpfen, um eine Über-
stellung zu verhindern oder zumindest zu verzögern.
Die Einführung der gerichtlichen Zulässigkeitsentscheidung gemäß § 71 Abs. 4
IRG in den Fällen des Artikels 3 des Zusatzprotokolls wird das Überstellungs-
verfahren erheblich belasten. Durch die in der Denkschrift zu Artikel 3 aufge-
stellte Behauptung, dass es Aufgabe des Urteilsstaates sei, eine Schlechterstel-
lung des Verurteilten gegenüber einer Vollstreckung im Geltungsbereich des
innerstaatlichen Rechts zu verhindern, was durch das nach § 71 Abs. 4 IRG
entscheidende Gericht überprüft werden soll, werden darüber hinaus kaum
praktikable Forderungen aufgestellt.
Auf Grund der somit durch den vorgeschlagenen § 1 gegebenen Möglichkeiten
zu einer Verfahrensverzögerung ist damit zu rechnen, dass Artikel 3 des Zu-
satzprotokolls nur geringe praktische Relevanz entfalten kann und allenfalls bei
langen Freiheitsstrafen zum Tragen kommt.
Um diese zu erwartende Konsequenz abzumildern, sollte die gerichtliche Zu-
lässigkeitsentscheidung nach § 71 Abs. 4 IRG durch eine Überprüfung nach
den §§ 23 ff. EGGVG ersetzt werden. Dies dürfte den Anforderungen der Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 18. Juni 1997 (BVerfGE 96,
100 ff.) genügen. Zwar hatte das Bundesverfassungsgericht den umgekehrten
Fall zu entscheiden, dass die Vollstreckungsbehörde die Überstellung des Ver-
urteilten abgelehnt hat. Die tragenden Gründe dürften aber auch auf die Kon-
stellation des Artikels 3 des Zusatzprotokolls, bei der die Vollstreckungsbe-
hörde gegen den Willen des Verurteilten eine Überstellung vornehmen will,
übertragbar sein. Auch in diesem Fall hat die Vollstreckungsbehörde, wie sich
insbesondere aus Artikel 3 Abs. 2 des Zusatzprotokolls ergibt, bei ihrer Ent-
scheidung ein Ermessen auszuüben. Für den Anspruch des Verurteilten auf ge-
richtlichen Rechtsschutz nach Artikel 19 Abs. 4 GG erscheint eine Über-
prüfung der fehlerfreien Ermessensausübung der Vollstreckungsbehörde aus-
reichend.
Eine solche Lösung ist vorzugswürdig, da im Gegensatz zu § 71 Abs. 4 IRG
dann nicht in jedem Fall von Amts wegen umfassend über die Zulässigkeit der
Überstellung befunden werden muss, sondern nur in den Fällen und in dem
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Umfang, in dem der Verurteilte die Entscheidung der Vollstreckungsbehörde
anficht. Auch bei einer solchen Lösung ist nicht die Stellung des Ersuchens
gerichtlich zu überprüfen, sondern lediglich die davor geschaltete voll-
streckungsrechtliche Entscheidung.
Eine solche Lösung wirkt sich auch vorteilhaft auf die Dauer des gerichtlichen
Verfahrens aus. Im Gegensatz zu der gerichtlichen Zulässigkeitsentscheidung
gemäß § 71 Abs. 4 IRG, die gemäß § 55 Abs. 2 IRG der sofortigen Beschwer-
de unterliegt, ist die gerichtliche Entscheidung nach § 23 EGGVG gemäß § 29
EGGVG unanfechtbar.


